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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2001 Nr. 171 ausgegeben am 16. November 2001

Gesetz
vom 13. September 2001

über die Abänderung des Allgemeinen
deutschen Handelsgesetzbuches

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich
Meine Zustimmung:

I.

Das Allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch vom 16. März 1861, in
Kraft gesetzt durch das Gesetz vom 16. September 1865 betreffend die
Einführung des Allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches im Fürsten-
tum Liechtenstein, LGBl. 1865 Nr. 10, und publiziert mit Kundmachung
vom 21. Oktober 1997, LGBl. 1997 Nr. 193, wird wie folgt abgeändert:

Art. 85

Nicht amtlich bestellte Mäkler

1) Auf nicht amtlich bestellte Mäkler, welche den Auftrag erhalten,
gegen eine Vergütung Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nach-
zuweisen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln, sind die
vorstehenden Bestimmungen über die Handelsmäkler sinngemäss an-
wendbar.

2) Die Bestimmungen von Art. 69 Ziff. 1 bis 4 und 6 Satz 2 sowie
Art. 71 Abs. 2 und Art. 75 sind unbeschadet der allgemeinen Bestim-
mungen über die Rechnungslegung nicht anwendbar. Art. 70, 71 Abs. 1,
Art. 72 bis 74 sowie Art. 76 bis 80 sind nur auf gewerbsmässig tätige
Mäkler anwendbar.



2

3) Die Führung des Tagebuches gemäss Art. 71 kann auch in digitaler
Form erfolgen.

4) Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesi-
chert ist, kann er diesen in Abweichung von Art. 82 Abs. 2 auch dann
verlangen, wenn das Geschäft nicht zustandekommt.

5) Ist der Mäkler in einer Weise, die dem Vertrage widerspricht, für
den anderen tätig gewesen, oder hat er sich in einem Falle, wo es gegen
Treu und Glauben geht, auch von diesem Lohn versprechen lassen, so
kann er von seinem Auftraggeber weder Lohn noch Ersatz für Aufwen-
dungen beanspruchen.

Art. 86

Besondere Bestimmungen für Versicherungsmäkler

Versicherungsmäkler haben gegenüber Personen, die sich um einen
Versicherungs- oder Rückversicherungsschutz bemühen, ihre etwaigen
unmittelbaren rechtlichen oder wirtschaftlichen Bindungen an ein Versi-
cherungsunternehmen oder ihre Beteiligungen an solchen Unternehmen
oder umgekehrt, soweit sie eine völlig freie Wahl des Versicherungsun-
ternehmens beeinträchtigen könnten, offenzulegen.

Überschrift vor Art. 87

8. Titel

Handelsvertreter

Art. 87

Begriff

1) Handelsvertreter (Agent) ist, wer als selbständiger Gewerbetrei-
bender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer (Unter-
nehmer) Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschliessen.
Selbständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und
seine Arbeitszeit bestimmen kann.
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2) Wer, ohne selbständig im Sinne des Abs. 1 zu sein, ständig damit
betraut ist, für einen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen
Namen abzuschliessen, gilt als Arbeitnehmer.

3) Der Unternehmer kann auch ein Handelsvertreter sein.

Art. 88

Vertragsurkunde

Jeder Teil kann verlangen, dass der Inhalt des Vertrages sowie spätere
Vereinbarungen zu dem Vertrag in eine von dem anderen Teil unter-
zeichnete Urkunde aufgenommen werden. Dieser Anspruch kann nicht
ausgeschlossen werden.

Art. 89

Pflichten des Handelsvertreters

1) Der Handelsvertreter hat sich um die Vermittlung oder den Ab-
schluss von Geschäften zu bemühen; er hat hierbei das Interesse des
Unternehmers wahrzunehmen.

2) Er hat dem Unternehmer die erforderlichen Nachrichten zu geben,
namentlich ihm von jeder Geschäftsvermittlung und von jedem Geschäfts-
abschluss unverzüglich Mitteilung zu machen.

3) Er hat seine Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
wahrzunehmen und den vom Unternehmer gegebenen angemessenen Wei-
sungen Folge zu leisten.

4) Von Abs. 1 und 2 abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.

Art. 90

Pflichten des Unternehmers

1) Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter die zur Ausübung
seiner Tätigkeit erforderlichen Unterlagen, wie Muster, Zeichnungen,
Preislisten, Werbedrucksachen, Geschäftsbedingungen, zur Verfügung
zu stellen.
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2) Der Unternehmer hat dem Handelsvertreter die erforderlichen
Nachrichten zu geben. Er hat ihm unverzüglich die Annahme oder Ab-
lehnung eines vom Handelsvertreter vermittelten oder ohne Vertre-
tungsmacht abgeschlossenen Geschäfts und die Nichtausführung eines
von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Geschäfts mitzuteilen. Er hat
ihn unverzüglich zu unterrichten, wenn er Geschäfte voraussichtlich nur
in erheblich geringerem Umfange abschliessen kann oder will, als der
Handelsvertreter unter gewöhnlichen Umständen erwarten konnte.

3) Von den Abs. 1 und 2 abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.

Art. 91

Delkredereprovision

1) Verpflichtet sich ein Handelsvertreter, für die Erfüllung der Ver-
bindlichkeit aus einem Geschäft einzustehen, so kann er eine besondere
Vergütung (Delkredereprovision) beanspruchen; der Anspruch kann im
Voraus nicht ausgeschlossen werden. Die Verpflichtung kann nur für ein
bestimmtes Geschäft oder solche Geschäfte mit bestimmten Dritten
übernommen werden, die der Handelsvertreter vermittelt oder ab-
schliesst. Die Übernahme bedarf der Schriftform.

2) Der Anspruch auf die Delkredereprovision entsteht mit dem Ab-
schluss des Geschäfts.

3) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer oder der Dritte seine
Niederlassung oder beim Fehlen einer solchen seinen Wohnsitz im Aus-
land hat. Er gilt ferner nicht für Geschäfte, zu deren Abschluss und
Ausführung der Handelsvertreter unbeschränkt bevollmächtigt ist.

Art. 92

Provisionspflichtige Geschäfte

1) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision für alle während
des Vertragsverhältnisses abgeschlossenen Geschäfte, die auf seine Tätig-
keit zurückzuführen sind oder mit Dritten abgeschlossen werden, die er
als Kunden für Geschäfte der gleichen Art geworben hat. Ein Anspruch
auf Provision besteht für ihn nicht, wenn und soweit die Provision nach
Abs. 3 dem ausgeschiedenen Handelsvertreter zusteht.
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2) Ist dem Handelsvertreter ein bestimmter Bezirk oder ein bestimmter
Kundenkreis zugewiesen, so hat er Anspruch auf Provision auch für die
Geschäfte, die ohne seine Mitwirkung mit Personen seines Bezirkes oder
seines Kundenkreises während des Vertragsverhältnisses abgeschlossen
sind. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Provision nach Abs. 3 dem
ausgeschiedenen Handelsvertreter zusteht.

3) Für ein Geschäft, das erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
abgeschlossen ist, hat der Handelsvertreter Anspruch auf Provision nur,
wenn
1. er das Geschäft vermittelt hat oder es eingeleitet und so vorbereitet

hat, dass der Abschluss überwiegend auf seine Tätigkeit zurückzu-
führen ist, und das Geschäft innerhalb einer angemessenen Frist nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses abgeschlossen worden ist; oder

2. vor Beendigung des Vertragsverhältnisses das Angebot des Dritten
zum Abschluss eines Geschäfts, für das der Handelsvertreter nach
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Anspruch auf Provision hat, dem
Handelsvertreter oder dem Unternehmer zugegangen ist.

Der Anspruch auf Provision nach Ziff. 1 steht dem nachfolgenden Han-
delsvertreter anteilig zu, wenn wegen besonderer Umstände eine Teilung
der Provision der Billigkeit entspricht.

4) Neben dem Anspruch auf Provision für abgeschlossene Geschäfte
hat der Handelsvertreter Anspruch auf Inkassoprovision für die von ihm
auftragsgemäss eingezogenen Beträge.

Art. 93

Fälligkeit der Provision

1) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision, sobald und so-
weit der Unternehmer das Geschäft ausgeführt hat. Eine abweichende
Vereinbarung kann getroffen werden, jedoch hat der Handelsvertreter
mit der Ausführung des Geschäfts durch den Unternehmer Anspruch auf
einen angemessenen Vorschuss, der spätestens am letzten Tag des folgen-
den Monats fällig ist. Unabhängig von einer Vereinbarung hat jedoch der
Handelsvertreter Anspruch auf Provision, sobald und soweit der Dritte
das Geschäft ausgeführt hat.

2) Steht fest, dass der Dritte nicht leistet, so entfällt der Anspruch auf
Provision. Bereits empfangene Beträge sind zurückzugewähren.
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3) Der Handelsvertreter hat auch dann einen Anspruch auf Provision,
wenn feststeht, dass der Unternehmer das Geschäft ganz oder teilweise
nicht oder nicht so ausführt, wie es abgeschlossen worden ist. Der An-
spruch entfällt im Falle der Nichtausführung, wenn und soweit diese auf
Umständen beruht, die vom Unternehmer nicht zu vertreten sind.

4) Der Anspruch auf Provision wird am letzten Tag des Monats fällig,
in dem nach Art. 95 Abs. 1 über den Anspruch abzurechnen ist.

5) Von Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 abweichende, für den Handelsver-
treter nachteilige Vereinbarungen sind unwirksam.

Art. 94

Höhe der Provision

1) Ist die Höhe der Provision nicht bestimmt, so ist der übliche Satz
als vereinbart anzusehen.

2) Die Provision ist von dem Entgelt zu berechnen, das der Dritte
oder der Unternehmer zu leisten hat. Nachlässe bei Barzahlung sind
nicht abzuziehen; dasselbe gilt für Nebenkosten, namentlich für Fracht,
Verpackung, Zoll, Steuern, es sei denn, dass die Nebenkosten dem Dritten
besonders in Rechnung gestellt sind. Die Mehrwertsteuer, die lediglich
aufgrund der steuerrechtlichen Vorschriften in der Rechnung gesondert
ausgewiesen ist, gilt nicht als besonders in Rechnung gestellt.

3) Bei Gebrauchsüberlassungs- und Nutzungsverträgen von bestimmter
Dauer ist die Provision vom Entgelt für die Vertragsdauer zu berechnen.
Bei unbestimmter Dauer ist die Provision vom Entgelt bis zu dem Zeit-
punkt zu berechnen, zu dem erstmals von dem Dritten gekündigt werden
kann; der Handelsvertreter hat Anspruch auf weitere entsprechend be-
rechnete Provisionen, wenn der Vertrag fortbesteht.

Art. 95

Abrechnung über die Provision

1) Der Unternehmer hat über die Provision, auf die der Handelsver-
treter Anspruch hat, monatlich abzurechnen; der Abrechnungszeitraum
kann auf höchstens drei Monate erstreckt werden. Die Abrechnung hat
unverzüglich, spätestens bis zum Ende des nächsten Monats, zu erfolgen.

2) Der Handelsvertreter kann bei der Abrechnung einen Buchauszug
über alle Geschäfte verlangen, für die ihm nach Art. 92 Provision gebührt.
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3) Der Handelsvertreter kann ausserdem Mitteilung über alle Umstände
verlangen, die für den Provisionsanspruch, seine Fälligkeit und seine Be-
rechnung wesentlich sind.

4) Wird der Buchauszug verweigert oder bestehen begründete Zweifel
an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Abrechnung oder des Buch-
auszuges, so kann der Handelsvertreter verlangen, dass nach Wahl des
Unternehmers entweder ihm oder einem von ihm zu bestimmenden
Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchsachverständigen Einsicht in die
Geschäftsbücher oder die sonstigen Urkunden so weit gewährt wird, wie
dies zur Feststellung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Abrech-
nung oder des Buchauszuges erforderlich ist.

5) Diese Rechte des Handelsvertreters können nicht ausgeschlossen
oder beschränkt werden.

Art. 96

Ersatz von Aufwendungen

Der Handelsvertreter kann den Ersatz seiner im regelmässigen Ge-
schäftsbetrieb entstandenen Aufwendungen nur verlangen, wenn dies han-
delsüblich ist.

Art. 97

Verjährung der Ansprüche

Die Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis verjähren in fünf Jahren,
beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem sie fällig geworden sind.

Art. 98

Retentionsrecht

1) Der Handelsvertreter kann nicht im Voraus auf gesetzliche Reten-
tionsrechte verzichten.

2) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Handelsvertre-
ter ein nach allgemeinen Vorschriften bestehendes Retentionsrecht an
ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen (Art. 90 Abs. 1) nur wegen
seiner fälligen Ansprüche auf Provision und Ersatz von Aufwendungen.
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Art. 99

Kündigung des Vertrages

1) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, so kann
es im ersten Jahr der Vertragsdauer mit einer Frist von einem Monat, im
zweiten Jahr mit einer Frist von zwei Monaten und ab dem dritten Jahr mit
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die Kündigung ist nur
auf das Ende eines Kalendermonats zulässig, sofern keine abweichende
Vereinbarung getroffen ist.

2) Die Kündigungsfristen nach Abs. 1 können durch Vereinbarung
verlängert werden; die Frist darf für den Unternehmer nicht kürzer sein
als für den Handelsvertreter. Bei Vereinbarung einer kürzeren Frist für
den Unternehmer gilt die für den Handelsvertreter vereinbarte Frist.

3) Ein für eine bestimmte Zeit eingegangenes Vertragsverhältnis, das
nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit von beiden Teilen fortgesetzt
wird, gilt als auf unbestimmte Zeit verlängert. Für die Bestimmung der
Kündigungsfristen nach Abs. 1 ist die Gesamtdauer des Vertragsverhält-
nisses massgeblich.

Art. 100

Fristlose Kündigung

1) Das Vertragsverhältnis kann von jedem Teil aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

2) Wird die Kündigung durch ein Verhalten veranlasst, das der andere
Teil zu vertreten hat, so ist dieser zum Ersatz des durch die Aufhebung
des Verhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

Art. 101

Ausgleichsanspruch

1) Der Handelsvertreter kann von dem Unternehmer nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses einen angemessenen Ausgleich verlangen,
wenn:
1. der Unternehmer aus der Geschäftsverbindung mit neuen Kunden,

die der Handelsvertreter geworben hat, auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile hat;
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2. der Handelsvertreter infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses
Ansprüche auf Provision verliert, die es bei Fortsetzung desselben aus
bereits abgeschlossenen oder künftig zustande kommenden Geschäften
mit den von ihm geworbenen Kunden hätte; und

3. die Zahlung eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller Umstände
der Billigkeit entspricht.

Der Werbung eines neuen Kunden steht es gleich, wenn der Handelsver-
treter die Geschäftsverbindung mit einem neuen Kunden so wesentlich
erweitert hat, dass dies wirtschaftlich der Werbung eines neuen Kunden
entspricht.

2) Der Ausgleich beträgt höchstens eine nach dem Durchschnitt der
letzten fünf Jahre der Tätigkeit des Handelsvertreters berechnete Jahres-
provision oder sonstige Jahresvergütung; bei kürzerer Dauer des Ver-
tragsverhältnisses ist der Durchschnitt während der Dauer der Tätigkeit
massgebend.

3) Der Anspruch besteht nicht, wenn:
1. der Handelsvertreter das Vertragsverhältnis gekündigt hat, es sei denn,

dass ein Verhalten des Unternehmers hierzu begründeten Anlass gege-
ben hat oder dem Handelsvertreter eine Fortsetzung seiner Tätigkeit
wegen seines Alters oder wegen Krankheit nicht zugemutet werden
kann; oder

2. der Unternehmer das Vertragsverhältnis gekündigt hat und für die
Kündigung ein wichtiger Grund wegen schuldhaften Verhaltens des
Handelsvertreters vorlag; oder

3. aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmer und dem
Handelsvertreter ein Dritter anstelle des Handelsvertreters in das Ver-
tragsverhältnis eintritt; die Vereinbarung kann nicht vor Beendigung
des Vertragsverhältnisses getroffen werden.

4) Der Anspruch kann im Voraus nicht ausgeschlossen werden. Er ist
innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses geltend
zu machen.

5) Abs. 1, 3 und 4 gelten für Versicherungsvertreter mit der Massgabe,
dass an die Stelle der Geschäftsverbindung mit neuen Kunden, die der
Handelsvertreter geworben hat, die Vermittlung neuer Versicherungsver-
träge durch den Versicherungsvertreter tritt und der Vermittlung eines
Versicherungsvertrages es gleichsteht, wenn der Versicherungsvertreter
einen bestehenden Versicherungsvertrag so wesentlich erweitert hat, dass
dies wirtschaftlich der Vermittlung eines neuen Versicherungsvertrages
entspricht. Der Ausgleich des Versicherungsvertreters beträgt abweichend
von Abs. 2 höchstens drei Jahresprovisionen oder Jahresvergütungen.
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Art. 102

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse

Der Handelsvertreter darf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die
ihm anvertraut oder als solche durch seine Tätigkeit für den Unternehmer
bekanntgeworden sind, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
nicht verwerten oder anderen mitteilen.

Art. 103

Konkurrenzverbot

1) Eine Vereinbarung, die den Handelsvertreter nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt (Kon-
kurrenzverbot), bedarf der Schriftform und der Aushändigung einer vom
Unternehmer unterzeichneten, die vereinbarten Bestimmungen enthalten-
den Urkunde an den Handelsvertreter. Die Abrede kann nur für längstens
zwei Jahre von der Beendigung des Vertragsverhältnisses an getroffen wer-
den; sie darf sich nur auf den dem Handelsvertreter zugewiesenen Bezirk
oder Kundenkreis und nur auf die Gegenstände erstrecken, hinsichtlich
deren sich der Handelsvertreter um die Vermittlung oder den Abschluss
von Geschäften für den Unternehmer zu bemühen hat. Der Unternehmer
ist verpflichtet, dem Handelsvertreter für die Dauer des Konkurrenzver-
bots eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

2) Der Unternehmer kann bis zum Ende des Vertragsverhältnisses
schriftlich auf das Konkurrenzverbot mit der Wirkung verzichten, dass
er mit dem Ablauf von sechs Monaten seit der Erklärung von der Ver-
pflichtung zur Zahlung der Entschädigung frei wird.

3) Kündigt ein Teil das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund wegen
schuldhaften Verhaltens des anderen Teils, so kann er sich durch schrift-
liche Erklärung binnen einem Monat nach der Kündigung vom Konkur-
renzverbot lossagen.

4) Abweichende für den Handelsvertreter nachteilige Vereinbarungen
können nicht getroffen werden.
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Art. 104

Vollmachten des Handelsvertreters

1) Die Handelsvertretern erteilte Vollmacht zum Abschluss von Ge-
schäften bevollmächtigt sie nicht, abgeschlossene Verträge zu ändern,
insbesondere Zahlungsfristen zu gewähren.

2) Zur Annahme von Zahlungen sind Handelsvertreter nur berech-
tigt, wenn sie dazu bevollmächtigt sind.

3) Ein Handelsvertreter gilt, auch wenn ihm keine Vollmacht zum
Abschluss von Geschäften erteilt ist, als ermächtigt, die Anzeige von
Mängeln einer Ware, die Erklärung, dass eine Ware zur Verfügung ge-
stellt werde, sowie ähnliche Erklärungen, durch die ein Dritter seine
Rechte aus mangelhafter Leistung geltend macht oder sich vorbehält,
entgegenzunehmen; er kann die dem Unternehmer zustehenden Rechte
auf Sicherung des Beweises geltend machen. Eine Beschränkung dieser
Rechte braucht ein Dritter gegen sich nur gelten zu lassen, wenn er sie
kannte oder kennen musste.

Art. 105

Mangel der Vertretungsmacht

1) Hat ein Handelsvertreter, der nur mit der Vermittlung von Ge-
schäften betraut ist, ein Geschäft im Namen des Unternehmers abge-
schlossen, und war dem Dritten der Mangel an Vertretungsmacht nicht
bekannt, so gilt das Geschäft als von dem Unternehmer genehmigt, wenn
dieser nicht unverzüglich, nachdem er von dem Handelsvertreter oder
dem Dritten über Abschluss und wesentlichen Inhalt benachrichtigt
worden ist, dem Dritten gegenüber das Geschäft ablehnt.

2) Das Gleiche gilt, wenn ein Handelsvertreter, der mit dem Abschluss
von Geschäften betraut ist, ein Geschäft im Namen des Unternehmers
abgeschlossen hat, zu dessen Abschluss er nicht bevollmächtigt ist.

Art. 106

Versicherungsvertreter

1) Versicherungsvertreter ist, wer als Handelsvertreter damit betraut
ist, Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschliessen.
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2) Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherungsvertreter
und dem Versicherer gelten vorbehaltlich Abs. 3 und 4 die Vorschriften
für das Vertragsverhältnis zwischen dem Handelsvertreter und dem Un-
ternehmer.

3) In Abweichung von Art. 91 Abs. 1 Satz 1 hat ein Versicherungsver-
treter Anspruch auf Provision nur für Geschäfte, die auf seine Tätigkeit
zurückzuführen sind. Art. 91 Abs. 2 gilt nicht für Versicherungsvertreter.

4) Der Versicherungsvertreter hat Anspruch auf Provision (Art. 92
Abs. 1), sobald der Versicherungsnehmer die Prämie gezahlt hat, aus der
sich die Provision nach dem Vertragsverhältnis berechnet.

Art. 107

Mindestarbeitsbedingungen

1) Für das Vertragsverhältnis eines Handelsvertreters, der vertraglich
nicht für weitere Unternehmer tätig werden darf oder dem dies nach Art
und Umfang der von ihm verlangten Tätigkeit nicht möglich ist, kann die
Regierung mit Verordnung die untere Grenze der vertraglichen Leistungen
des Unternehmers festsetzen, um die notwendigen sozialen und wirtschaft-
lichen Bedürfnisse dieser Handelsvertreter oder einer bestimmten Gruppe
von ihnen sicherzustellen. Die festgesetzten Leistungen können vertrag-
lich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.

2) Abs. 1 gilt auch für das Vertragsverhältnis eines Versicherungsver-
treters, der aufgrund eines Vertrages oder mehrerer Verträge damit be-
traut ist, Geschäfte für mehrere Versicherer zu vermitteln oder abzu-
schliessen, die zu einem Versicherungskonzern oder zu einer zwischen
ihnen bestehenden Organisationsgemeinschaft gehören, sofern die Be-
endigung des Vertragsverhältnisses mit einem dieser Versicherer im
Zweifel auch die Beendigung des Vertragsverhältnisses mit den anderen
Versicherern zur Folge haben würde. In diesem Falle kann durch Ver-
ordnung ausserdem bestimmt werden, ob die festgesetzten Leistungen
von allen Versicherern als Gesamtschuldnern oder anteilig oder nur von
einem der Versicherer geschuldet werden und wie der Ausgleich unter
ihnen zu erfolgen hat.
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Art. 108

Handelsvertreter im Nebenberuf

1) Auf einen Handelsvertreter im Nebenberuf sind Art. 99 und 101
nicht anzuwenden. Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit ein-
gegangen, so kann es mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines
Kalendermonats gekündigt werden; wird eine andere Kündigungsfrist
vereinbart, so muss sie für beide Teile gleich sein. Der Anspruch auf
einen angemessenen Vorschuss nach Art. 93 Abs. 1 Satz 2 kann ausge-
schlossen werden.

2) Auf Abs. 1 kann sich nur der Unternehmer berufen, der den Han-
delsvertreter ausdrücklich als Handelsvertreter im Nebenberuf mit der
Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften betraut hat.

3) Ob ein Handelsvertreter nur als Handelsvertreter im Nebenberuf
tätig ist, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung.

4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäss für Versiche-
rungsvertreter.

Art. 109

Ausländische Handelsvertreter; Schifffahrtsvertreter

1) Hat der Handelsvertreter seine Tätigkeit für den Unternehmer
nach dem Vertrag nicht innerhalb des Gebietes der Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz
auszuüben, so kann hinsichtlich der Art. 87 bis 108 etwas anderes verein-
bart werden.

2) Das Gleiche gilt, wenn der Handelsvertreter mit der Vermittlung
oder dem Abschluss von Geschäften betraut wird, die die Befrachtung,
Abfertigung oder Ausrüstung von Schiffen oder die Buchung von Passa-
gen auf Schiffen zum Gegenstand haben.

3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über das inter-
nationale Privatrecht.

Art. 275

Aufgehoben
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II.

Übergangsbestimmung

1) Bestehende Verträge sind binnen eines Jahres nach Inkrafttreten an
die Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen.

2) Hängige Verfahren sowie bestehende Verträge, welche nach dem
Inkrafttreten innert der Frist von Abs. 1 streitanhängig gemacht werden,
sind nach bisherigem Recht zu beurteilen.

III.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

gez. Hans-Adam

gez. Otmar Hasler
Fürstlicher Regierungschef


